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Pop-up Plätze sind die Seelen
einer Stadt. Freiräume laden ein,
sich an einemOrtwohlzufühlen
und zu verweilen. Vorausset-
zung: Sie verfügen über die ent-
sprechende Aufenthaltsqualität
– denn diese ist gemäss Archi-
tekturprofessor Vittorio Lam-
pugnani längst nicht auf allen
Zürcher Plätzen gegeben. Mit
dem Projekt Piazza Pop-up will
die Stadt die Voraussetzungen
zumVerweilen schaffen, so klein
der Freiraum auch ist.

Jüngstes Beispiel: die kleine
Brache zwischen demWipkinger
Bahnviadukt und dem Damm-
steg amSihlquai,wo einst schlot-
ternde Prostituierte standen und
bis vor kurzem zerstörte O-Bikes
lagen. Nun stehen auf der Kies-
fläche am Fusse des Kornhaus-
silos zweimassive, lange Eichen-
tische, Klappstühle,Holzsitzbän-
ke und -quader sowie diverse
Pflanzentröge.Darumherum ein
Maschendrahtzaun mit Ein-
gangstor. Unverschlossen.

Alternativer Begegnungsort
Mit der temporären Aufwertung
im öffentlichen Raum sollen
«Treffpunkte zum Geniessen»
entstehen, wie die Stadt auf der
Informationstafel und im Inter-
net schreibt. Sie will der Bevöl-
kerung damit auch Alternativen
zu den extrem belebten Begeg-
nungsorten anbieten.Ob die Bra-
che tatsächlich zumneuen Pick-
nickort am Fluss wird, liegt an
der Bevölkerung, wie Evelyne
Richiger vom Tiefbauamt sagt.
«Wir bieten die Möglichkeit,
einnehmen müssen den Ort die
Zürcherinnen und Zürcher.»

Wird der Platz genutzt, prüft
die Stadt eine dauerhafte Auf-
wertungmitMobiliar. Die Bevöl-
kerung hat die Möglichkeit, den
Ort bisAnfangWinter zu nutzen.
Die Stadtwird die «urbane Platz-
eroberung» begleiten. Schon
jetzt fordert sie die Bevölkerung
auf, online Rückmeldungen zum
Mobiliar zu geben oder neue
Ideen einzubringen. Später
sollen die Nutzenden via Ab-
stimmungsgerät vor Ort ihre
Zufriedenheit kundtun. Mit Be-
fragungen will die Stadt die Be-
dürfnisse zusätzlich ausloten.

Das Projekt entstand in Abspra-
chemit derQuartierbevölkerung,
wie es vonseiten der Stadt heisst.
Andrea Aebi, Präsidentin des
Quartiervereins Kreis 5, begrüsst
den Freiraum ohne Konsuma-
tionszwang, sagt aber: «Ich bin
gespannt, wie er genutzt wird.»

Bereits vor den Ferien bespiel-
te die Stadt temporär zwei wei-
tere öffentliche Plätze. Beim
Zehntenhaus in Affoltern ent-
stand auf Anregung des Quar-
tiertreffs ein Picknickplatz. Bei
der Siedlung Wildbach im See-
feld reichte der Platz lediglich für
Pflanzentröge und Sitzbänke.

Furcht vor der Festhütte
Beim Testlauf des Projekts an
drei Orten im Sommer 2017wur-
den aber auchMisstöne laut.Am
Hallwylplatz ärgerten sich Nut-
zer über die viel zu grossen
Pflanzentröge und befürchteten,
der Platz verkomme wegen der
vielen Sitzmöglichkeiten zur
Festhütte. Ob an den Testorten
demnächst permanenteAufwer-
tungen vorgenommen werden,
ist derzeit noch unklar.Die Pflan-
zentröge hat man auf die Rück-
meldungen aus der Testphase
hin angepasst. Das Projekt Piaz-
za Pop-up kostet die Stadt pro
Jahr rund 30000 Franken.

Der kleine Platz an der Lim-
mat ist auch ohne Picknicktisch
einen Aufenthalt wert. Dort, wo
Betonwulste aus dem Brücken-
pfeiler ragen, befand sich einst
ein Maschinengewehrstand.
Als Teil der Limmatstellung An-
fang des ZweitenWeltkriegs soll-
te der Feind aus Deutschlandvon
da aus am Übersetzen über die
Limmat gehindert werden.

Ende September 1939 gab
General Guisan die Befestigungs-
anlage entlang der Limmat in
Auftrag. Nach sechsmonatiger
Bauzeit war der Bunker im Juli
1940 bezugsbereit. Mit knapp
150000 Franken Baukosten war
er teuer – und wurde nicht lan-
ge gebraucht. Bereits nach dem
Waffenstillstand zwischen
Deutschland, Italien und Frank-
reich Ende Juni 1940 verlor die
Limmatstellung ihre Bedeutung.

Ev Manz

Stadt lädt zum Picknick am Viadukt
Temporäres Mobiliar soll auf der Brache beim Kornhaussilo zum Verweilen einladen.

Die Bevölkerung hat die Möglichkeit, den Ort bis Anfang Winter zu nutzen. Foto: Urs Jaudas

Pornografie Das Beispiel von A.
zeigt: Die 14-Jährige wird von
mehreren Bekannten umNackt-
bilder gebeten. Sie fühlt sich ge-
schmeichelt und erstellt von sich
pornografische Fotos und Vi-
deos. Per Chat schickt sie diese
anmehrereminderjährige Emp-
fänger.A.wirdwegen Pornogra-
fie verurteilt.

Ein falsches Bild, ein falscher
Klick. Straftat. Das Beispiel von
A. zeigt, wie schnell Jugendliche
sich mit Handlungen im digita-
len Raum strafbar machen. Das
widerspiegelt die angestiegene
Zahl der Delikte, die Minderjäh-
rige im Kanton Zürich 2017 im
Internet undvia Smartphone ge-
mäss Erhebung derOberjugend-
anwaltschaft begangen haben.
Darunter fallen die Bereiche Por-
nografie, Gewaltdarstellungen
und Ehrverletzungen sowie Dro-
hungen und Nötigungen. Laut
der Oberjugendanwaltschaft
sind viele Jugendliche mit den
Möglichkeiten, die sich ihnen on-
line bieten, überfordert.Trotz der
Zunahmen bezeichnet sie das
Niveau aber als «moderat».

Allein die Zahl der eröffneten
Strafverfahrenwegen Pornogra-
fie hat sich mit 81 im Vergleich
zum Vorjahr (43) beinahe ver-
doppelt. Die Hälfte derVerurteil-
tenmachten sichwegen derWei-
terverbreitung von pornografi-
schem Material schuldig, jede
fünfte verurteilte Person hatte
von sich nicht jugendfreies Ma-
terial hergestellt.

Massiv zugenommen hat die
Zahl derVerzeigungenwegen on-
line begangener Gewaltdarstel-
lungen. Waren es 2016 noch 18,
verstiessen letztes Jahr 43 Ju-
gendliche gegen das Gesetz.
80 Jugendliche, meist Mädchen,
begingen Ehrverletzungen –ver-
leumdeten jemanden oderbegin-
gen übleNachrede. Zwei von drei
Straftaten fanden im digitalen
Raum statt, vier von zehn in so-
zialenNetzwerken undGruppen-
chats.Vermehrt kommt es im di-
gitalen Raum zu Drohungen per
Text-, Sprach- oder Videonach-
richt, telefonisch odermittels So-
cialMedia. Bei jeder zehntenNö-
tigung von Minderjährigen wa-
ren intime Fotos im Spiel. (ema)

Deliktfalle Internet:
Mehr Straftaten
von Jugendlichen

Stefan Hohler

Weiteres Kapitel im Fall Erwin
Kessler gegen militante Tier-
schützer aus der Veganerszene:
Das Obergericht Zürich hat ges-
tern den Prozess gegen einen
32-jährigen Basler Tierschützer
und Vizepräsidenten der Liga
gegen Tierversuche weiterge-
führt, der bereits im April 2018
während eines ganzenTages ver-
handelt worden war.

DerMannwarvon der Einzel-
richterin des Bezirksgerichts Zü-
rich im Juni 2017 erstinstanzlich
wegen übler Nachrede zu einer
bedingten Geldstrafe von 60Ta-
gessätzen zu 30 Franken ver-
urteilt worden. Zudem muss er
die Gerichts- und Untersu-
chungskosten bezahlen sowie
Anwaltskosten derGegenpartei-
en. Der Beschuldigte habe die

Ehre von Kessler und desVereins
gegen Tierfabriken (VgT) ver-
letzt. Er hatte auf den Facebook-
Seiten von «vegan in Zürich und
Umgebung» und «Indyvegan»
rund ein Dutzend Aussagen ge-
likt,welche Kessler und den VgT
als rassistisch und antisemitisch
bezeichneten und von «brauner
Scheisse» schrieben.

Recht auf Vergessen
Gegen das Urteil reichte der Bas-
ler Berufung ans Obergericht
Zürich ein. Während am ersten
Prozesstag im April die beiden
Verteidiger des 32-Jährigen ver-
suchten,denWahrheitsbeweis zu
erbringen, dass der Vorwurf des
Rassismus und Antisemitismus
sich wie ein roter Faden durch
Kesslers bald dreissigjähriges
Engagement beimVgTziehe, ka-
men am gestrigen zweiten Pro-

zesstag vor dem Obergericht
Erwin Kessler und dieVgT-Vize-
präsidentin Sonja Tonelli zu
Wort.

Kessler und Tonelli machten
ein Recht aufVergessen geltend.
Erwin Kessler habe nach derVer-
urteilung im Jahr 1998 die Ras-
sismus-Strafnorm respektiert
und sei nie rückfällig geworden,

sagte die Vizepräsidentin. Es
könne nicht sein, dass Kessler
zwanzig Jahre später von einer
kleinen Gruppe fanatischer Ver-
leumder in Selbstjustiz öffentlich
als Rassist, Antisemit und Nazi
verurteilt werde. Kessler sagte,
dass das Internet kein rechtsfrei-
er Raum sei,manmüsse die üble
Nachrede endlich in denGriff be-
kommen. Er sprach von einer
Hetzkampagne und von Ruf-
mord des Beschuldigten.

Weiter sagte der 74-Jährige,
der Begriff «Schächtjuden» rich-
te sich nicht gegen die Juden all-
gemein, sondern nur gegen die-
jenigen, welche sich an dieser
Tierquälerei beteiligen würden.
Sonja Tonelli ergänzte, dass es
auch in Zukunft möglich sein
müsse, unmoralisches und tier-
quälerischesVerhalten von jüdi-
schen Personen und Gruppen zu

kritisieren, ohne gleich als Anti-
semit gebrandmarkt zu werden.
Kessler erinnerte daran, dass es
sich beimheutigen Prozess nicht
um ein Rassismusverfahren
handle, sondern um einen Ver-
leumdungsprozess.

Im Thurgau recht erhalten
Kessler erwähnte, dass sich in
einem ähnlichen Fall bereits das
Bezirksgericht Münchwilen im
KantonThurgau sowie dasThur-
gauer Obergericht am 28. Juni
2018 zivilrechtlich betreffend
Persönlichkeitsverletzung be-
fasst hatten. Die Gerichte hätten
eine Frau verpflichtet, auf ihrer
Facebook-SeiteÄusserungenwie
«klar antisemitisch und auslän-
derfeindliche Haltung» sowie
«Nazi- und…» zu löschen.

Die gleiche Frau war in Win-
terthur strafrechtlichwegen Ehr-

verletzung angeklagt, im März
2018 von einer Einzelrichterin
aber teilweise freigesprochen
worden. Kessler und der Verein
gegen Tierfabriken haben den
Fall ans Obergerichtweitergezo-
gen, er ist noch hängig.

Das Obergericht fällte gestern
Freitag noch kein Urteil. Esmuss
nun anhand der über hundert-
seitigenAusführungenvon Kess-
ler und des VgT prüfen, ob die
Verteidiger des Beschuldigten
denWahrheitsbeweis erbringen
konnten oder ob es sich um
mehrfache üble Nachrede han-
delt,wie dies die Einzelrichterin
des Bezirksgerichts Zürich ge-
urteilt hatte.

Das Urteil des Obergerichts,
welches das erste in seiner Art
im Kanton Zürich ist, wird den
beiden Parteien schriftlich zuge-
stellt.

Vor Gericht wegen eines Gefällt-mir-Klicks
Üble Nachrede Auch nach zwei Prozesstagen hat das Zürcher Obergericht noch kein Urteil wegen Facebook-Likes im Zusammenhang
mit Rassismusvorwürfen gegen den Tierschützer Erwin Kessler und den Verein gegen Tierfabriken gefällt.

«Kessler ist nach
der Verurteilung
1998 nie rückfällig
geworden.»

Sonja Tonelli, Vizepräsidentin
des Vereins gegen Tierfabriken


